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Verbandsrundschreiben Nr. 670 
 
 
65. Deutscher Rudertag 2021 in Schweinfurt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
endlich ist es soweit: der um ein Jahr verschobene 65. Deutsche Rudertag findet statt. Der Deutsche 
Ruderverband richtet gemeinsam mit dem Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V. unsere 
wichtige Mitgliederversammlung aus. Nun fehlen nur noch Sie als Ideengeber, als Veränderer und als 
Stimme! 
 

Wir laden Sie sehr herzlich ein: 
15. – 17. Oktober 2021 im Konferenzzentrum Maininsel Schweinfurt 

 
Bleiben die Corona-Zahlen bis zum Oktober weiterhin niedrig, dann findet ein fast „normaler“ Rudertag 
statt. Aktuell müssen jedoch bei allen Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen begrenzt werden, um die 
Corona-Verordnung des Landes Bayern einzuhalten. Das bedeutet: verbindliche Anmelde- und 
Abgabe-Fristen, die organisatorisch leider notwendig sind. Bitte unterstützen Sie uns und den 
Ausrichter, indem Sie diese Fristen unbedingt einhalten. Dafür schon jetzt recht herzlichen Dank! 
 
So viel ist sicher: nichts ist gewiss. Bis Oktober fließt noch viel Wasser an unseren Stegen vorbei und 
bis zum Rudertag können sich sowohl Inzidenzzahlen als auch die Vorgaben des Landes Bayern noch 
ändern. Wir werden auf jede Entwicklung flexibel reagieren und Sie natürlich sofort über Änderungen 
informieren. Feste Daumen drücken schadet nie – auch dafür Danke! 
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Tagesordnung und Anträge 
 
Dieser Einladung ist eine vorläufige Tagesordnung beigefügt. Gem. §16 Abs. 4 GG des DRV sind die 
ordentlichen Mitglieder, die Organe des Verbandes, die Regelkommission sowie die Ruderjugend 
berechtigt, bis acht Wochen vor dem Rudertag schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung 
beim Vorstand einzureichen. Der Termin zur Einreichung von Anträgen ist somit der 21.08.2021 (8 
Wochen vor der Mitgliederversammlung).  
 
Wahlen 
 
Die ordentlichen Mitglieder, die Organe des Verbandes, die Regelkommission sowie die Ruderjugend 
sind berechtigt, bis acht Wochen vor dem Termin des Rudertages (21.08.2021) Wahlvorschläge zu 
unterbreiten. Den Verbandsmitgliedern bleibt es unbenommen, auch noch später Wahlvorschläge zu 
unterbreiten. Die Wahlausschreibung ist dieser Einladung beigefügt. 
 
Vollmachten 
 
Diesem Schreiben ist ein Vollmachtsformular beigefügt. Bitte senden Sie die Vollmachten im Original 
spätestens bis zum  
 

06.Oktober 2021 
 
an die Geschäftsstelle des DRV in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover.  
Bitte beachten: Die Vollmacht zur Registrierung der Delegierten ist gleichzeitig auch die Anmeldung 
zur Mitgliederversammlung. Auch wenn Sie selbst zeichnungsbefugt sind und zum Rudertag fahren 
möchten, müssen Sie sich unbedingt vorher mit dieser Vollmacht anmelden! Neuanmeldungen, die 
nach dem 6. Oktober eingehen, können nicht berücksichtigt werden! Bitte melden Sie sich daher 
rechtzeitig an, danke!  
 
Das Original der Vollmacht wird den Delegierten nach Bearbeitung durch die Geschäftsstelle zugestellt. 
Dieses ist bei der Stimmkartenausgabe in Schweinfurt im Original vorzulegen. 
 
Ihre Fragen zu den Vollmachten beantwortet Ihnen gerne unsere Mitarbeiterin Kerstin Rapp (Telefon 
0511/980 94-13). 
 
Hinweise zur nachträglichen Übertragung von Stimmen und zur Stimmkartenausgabe entnehmen Sie 
bitte der Anlage.  
 
Übernachtungen und Rahmenprogramm 
 
Auch der Ausrichter ist gezwungen, verbindliche Fristen und Teilnehmerzahlen einzuhalten, um die 
Corona-Verordnungen umzusetzen. Aktuell arbeiten alle Beteiligten daran, Möglichkeiten zu finden, 
um möglichst viele Teilnehmer unterzubringen. Die Informationen des Ausrichters zu den jeweiligen 
Veranstaltungen und Hotelreservierungen übersenden wir zu Beginn der kommenden Woche mit 
einer separaten Mail und veröffentlichen alle Details auf www.rudern.de/rudertag. 
 
Arbeitskreise 
 
Arbeitskreise können dieses Jahr beim Deutschen Rudertag leider nicht stattfinden – die geltenden 
Abstandsregeln und die Räumlichkeiten würden nur sehr kleine Teilnehmerzahlen von 6 – 20 Personen 
ermöglichen. Daher weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf die im September geplanten 
Regionalkonferenzen hin: Dort können Sie die Anträge zum Rudertag noch einmal in der endgültigen 
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Fassung mit den Vereinen diskutieren und klären. Das Präsidium versucht weiterhin, virtuelle Termine 
anzubieten, damit wichtige Themen bereits im Vorfeld mit den Mitgliedern beraten werden können. 
Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze. 
 
Corona-Hinweise 
 
Wie bereits erwähnt, sind DRV und Ausrichter an die Corona-Verordnung des Landes Bayern 
gebunden. Auch das Kongresszentrum achtet streng darauf, dass das vorliegende Hygienekonzept 
umgesetzt wird. Nur vollständig registrierten Teilnehmern und Gästen des Rudertages ist daher der 
Zugang zum Konferenzbereich erlaubt. Hinweise zur Registrierung vor Ort entnehmen Sie bitte der 
Anlage. 
 
Organisatorische Hinweise 
 
Die Corona-Schutzmaßnahmen zwingen uns in diesem Jahr, den Rudertag anders als gewohnt 
vorzubereiten und durchzuführen. Wir hoffen an dieser Stelle auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung – damit möglichst viele Mitglieder teilnehmen können und der Rudertag für alle trotz 
Auflagen zu einem schönen Erlebnis wird. Bitte berücksichtigen Sie daher die Hinweise in der Anlage. 
 
Über die weitere Entwicklung und mögliche Verschärfung oder Lockerung der Auflagen und daraus 
resultierenden Konsequenzen für die Durchführung des Rudertages halten wir Sie natürlich ständig auf 
dem Laufenden. Alle aktuellen Informationen, Anschreiben und Unterlagen finden Sie ab sofort auf 
unserer Homepage unter www.rudern.de/rudertag. 
 
Auch wenn wir weniger Teilnehmer als sonst sind, auch wenn wir Masken tragen müssen und auch 
wenn die Stühle weit auseinander stehen werden: Danke, dass Sie mitmachen und unseren Rudersport 
wie auch unseren Verband mit guten Ideen und Entscheidungen weiter nach vorne bringen. Darauf 
freue ich mich schon jetzt – bis bald in Schweinfurt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Siegfried Kaidel 
Vorsitzender 
 
Anlagen 
Voraussetzungen zur Teilnahme am Rudertag und wichtige Erläuterungen 
Vorläufige Tagesordnung 
Vollmacht 
Wahlausschreibung 
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Voraussetzungen zur Teilnahme am Rudertag und wichtige Erläuterungen 
 
Zugang zum Konferenzzentrum 
 
Sie erhalten nur dann Zugang zum Konferenzzentrum, wenn Sie sich vorab als Delegierter oder 
Ehrengast zum Rudertag angemeldet haben und am Eingang vollständig registriert wurden: 
 

- Registrierung per QR-Scan (Luca- oder Corona-Warn-App), alternativ können Sie sich in einer 
Liste eintragen. 

- Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung. Nicht geimpfte oder genesene 
Rudertagsteilnehmer müssen einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) 
vorlegen. 

- Registrierte Personen erhalten ein Armband, das während der gesamten Veranstaltung gut 
sichtbar getragen werden muss. 

 
Während des gesamten Wochenendes ist im Konferenzzentrum ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen, der lediglich am Platz abgenommen werden darf. 
 
§17 Zusammensetzung eines Rudertages, Delegiertenschlüssel GG des DRV 
 
(1) Der Rudertag setzt sich aus folgenden Teilnehmern zusammen: 

a) aus den Delegierten der ordentlichen Mitglieder; 
b) aus den Mitgliedern des Präsidiums, die nicht gleichzeitig Delegierte eines ordentlichen 

Mitglieds sein dürfen; 
c) aus den Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern. 

(2) Den Beratungen des Rudertages können die Einzelmitglieder der Verbandsvereine und der 
mittelbaren Mitglieder sowie die fördernden Mitglieder als Gäste beiwohnen. Über die Zulassung 
weiterer Gäste beschließt der Rudertag. 

(3) Ein Stimmrecht haben ausschließlich die Delegierten der ordentlichen Mitglieder, die 
Ehrenvorsitzenden, die Ehrenmitglieder und die Mitglieder des Präsidiums. 

(4) Für die Berechnung des Delegiertenschlüssels ist die Bestandserhebung zum 1.1. des Jahres, in 
dem der Rudertag stattfindet, maßgeblich. Den ordentlichen Mitgliedern des Verbandes stehen 
folgende Delegiertenstimmen zu:   
a) Rudervereine: für je 50 Mitglieder bis zur Höchstzahl von 100 wird je eine Stimme gewährt, 

für je weitere 100 Mitglieder je eine weitere Stimme. Angefangene Mitgliederzahlen gelten 
für voll; 

b) Landesruderverbände sowie Schüler- und Jugendruderverbände: je eine Stimme; 
c) Regattavereine/-verbände: je eine Stimme; 
d) Hochschulinstitute: je eine Stimme. 

(5) Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder und Mitglieder des Präsidiums haben je eine Stimme. 
(6) Die Mitglieder können ihre Stimmen übertragen. Ein Delegierter kann maximal 15 Stimmen auf 

sich vereinen.  
(7) Jeder Delegierte muss seine Stimmberechtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, 

die vom Vorstand des entsendenden ordentlichen Mitglieds unterzeichnet sein muss. Die 
Vollmacht muss die Erklärung enthalten, dass die delegierte Person bei der Ausübung ihrer 
Vertretung nicht gehindert ist, im Rahmen ihres Auftrages selbständige Entscheidungen zu 
treffen. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Rudertages. 

 
  



Deutscher Ruderverband e.V.  Seite 5/5 

Mandatsübertragungen nach dem 06. Oktober 2021 
 
Neuanmeldungen von Delegierten werden nach dem 06. Oktober 2021 nicht mehr angenommen! Sie 
haben jedoch die Möglichkeit, die Stimmen Ihres Vereins auf bereits benannte und registrierte 
Delegierte zu übertragen. Mandatsübertragungen von Delegierten auf bereits benannte und 
registrierte Delegierte sind nur zulässig, wenn das betreffende Verbandsmitglied dazu den von ihm 
beauftragten Delegierten ausdrücklich und schriftlich ermächtigt hat. Diese Beantragung ist im Vorfeld 
des Rudertages schriftlich bis zum 06. Oktober 2021 beim Deutschen Ruderverband, Ferdinand-
Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover, vorzunehmen.  
 
Die Beantragung von Mandatsübertragungen auf bereits benannte und registrierte Delegierte kann 
vor Ort noch am Freitag, 15.10.2021 von 14.00 bis 16.00 Uhr an der Stimmkartenausgabe im 
Konferenzzentrum, erfolgen. – Darüber hinaus können Mandatsübertragungen auf bereits benannte 
und registrierte Delegierte in begründeten Ausnahmefällen noch am Sonnabend, 16.10.2021, von 
08.00 bis 09.00 Uhr an der Stimmkartenausgabe des DRV im Konferenzzentrum beantragt werden. 
 
Bitte beachten Sie bei der nachträglichen Stimmübertragung folgendes: Delegierte können bis zu 15 
Stimmen auf sich vereinen. Sollten Sie die Mandatsübertrag vor Ort vornehmen wollen und der 
gewünschte Delegierte die Höchstzahl bereits erreicht haben, ist die Übertragung nicht möglich und 
Ihre Stimmen verfallen. Es ist daher ratsam, Änderungen und Stimmübertragungen frühzeitig im 
Vorfeld des Rudertages vorzunehmen.  
 
Organisatorische Hinweise 
 
Wie bereits erwähnt, müssen wir in diesem Jahr zwingend die vorgegebenen Obergrenzen für 
Teilnehmerzahlen einhalten. Um möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit einer Teilnahme zu 
ermöglichen, sind folgende Vorgaben einzuhalten. 
 

- Keine Gäste: Aufgrund der begrenzten Kapazitäten sind Gäste bei der Mitgliederversammlung 
am Samstag in diesem Jahr nicht zugelassen. Die Teilnahme ist nur für registrierte Delegierte 
und einige wenige Ehrengäste des Verbandes zulässig. 

- Delegierte: Sollten die Kapazitäten vor Ort nicht für alle angemeldeten Deletierten ausreichen, 
werden wir Vereine, die mehrere Vertreter benannt haben, kontaktieren und bitten, die 
Anzahl ihrer Delegierten zu reduzieren. Der Fairness halber beginnen wir dann bei den 
Vereinen, die zuletzt gemeldet haben. 

- Bindende Fristen: Bitte beachten Sie, dass die genannten Fristen in diesem Jahr bindend sind. 
Anmeldungen zum Rudertag oder den Rahmenveranstaltungen sind nach den genannten 
Terminen und auch vor Ort nicht mehr möglich! 

- Verhindert?: Sollten Sie sich angemeldet haben und nicht teilnehmen können, melden Sie sich 
bitte unbedingt ab, um Ihren Platz für eine andere Person freizumachen. Sollten wir für die 
Abendveranstaltungen mehr Anmeldungen als Plätze erhalten, werden wir eine 
entsprechende Warteliste führen. 

- Keine Begleitung: Bitte sehen Sie in diesem Jahr zunächst davon ab, zu den 
Abendveranstaltungen eine Begleitung anzumelden. Wir möchten möglichst vielen 
Delegierten die Teilnahme ermöglichen und sehen uns daher zu dieser Bitte gezwungen. 
Natürlich werden wir die Teilnehmerzahlen laufend prüfen. Sollte absehbar sein, dass noch 
Plätze zur Verfügung stehen, werden wir die Anmeldung von Begleitpersonen zu einem 
späteren Zeitpunkt ermöglichen. 


